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Hörfunk und Fernsehen sind in Dänemark dreigliedrig organisiert.

Danmarks Radio (DR) und TV2 sind öffentlich-rechtliche Sender mit landesweitem
Einzugsbereich. TV2 hat zudem eine besondere Verpflichtung, regionale
Interessen zu bedienen. Daneben erfolgt die regionale Kommunikation durch
regionale Sender, die DR und TV2 angegliedert sind, und durch andere
(lizenzierte) Hörfunk- und Fernsehsender wie z. B. unabhängige Satelliten- oder
Kabelsender. Die lokalen Interessen schließlich werden von rund 50 lokalen
Fernseh- und 300 Radiosendern bedient. Hörfunk und Fernsehen werden durch
das mittlerweile mehrfach geänderte Rundfunkgesetz von 1992 geregelt. Die
geltenden Regeln sind im konsolidierten Bekendtgørelse af lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed (Rundfunkgesetz, RG) Nr. 208 vom 6. April 1999 enthalten.
Die EU-Harmonisierungsvorschriften in der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen"
und andere EU-Rechtsnormen werden jetzt durch das Rundfunkgesetz und seine
Durchführungsverordnungen umgesetzt.

Die Verpflichtungen von DR und TV2 zur Ausstrahlung öffentlich-rechtlicher
Programme sind in den Durchführungsverordnungen vom 21. Januar 1999 zu den
Satzungen für DR (Verordnung Nr. 38) bzw. TV2 (Verordnung Nr. 37) geregelt. Die
Verordnungen wurden auf der Grundlage von § 10 (4) und § 19 (5) RG erlassen.
DR wird hauptsächlich durch Gebühren finanziert (§ 8 RG) und ist werbefrei. TV2
und die angegliederten Regionalsender werden zum Teil durch Gebühren und zum
Teil durch Werbe- und andere Einnahmen finanziert (vgl. § 18 (3) RG).
Unabhängige kommerzielle Regional- und Lokalsender, die dänischem Recht
unterliegen, finanzieren sich in der Regel durch Werbung und Zahlungen der
Nutzer.

Die wichtigsten Änderungen seit der Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 1992
betreffen die Liberalisierung des Telekommunikationssektors: Kabelnetze können
Gemeindegrenzen überschreiten, und ihre Nutzer können durch Abstimmungen
die Programmauswahl beeinflussen (§ 5 RG). Lokale Rundfunkgesellschaften
haben eine Genehmigung für bestimmte Vernetzungsaktivitäten (§ 44 (4)-(6) und
§ 50 - 50a RG). Die Freiheit von DR und TV2, bei ihrer Tätigkeit über die
Gebühren- und Werbeeinnahmen zu verfügen, wurde erweitert (vgl. § 14 RG).
Eine weitere Neuerung ist die Umsetzung der europäischen Vorschrift zur
Ausübung von Fernseh-Exklusivrechten, durch die kein wesentlicher Teil der
Öffentlichkeit von der Verfolgung von Liveübertragungen oder zeitversetzten
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Übertragungen von Veranstaltungen mit großer Bedeutung für die Gesellschaft im
Free-TV ausgeschlossen werden darf (§ 75 RG). Außerdem wird festgelegt, daß
Piratendecoder nicht zulässig sind (§ 75a RG).

-

Gesetz Nr. 208 vom 6. April 1999 zur Änderung des Rundfunkgesetzes.

-

Verordnung Nr. 37 vom 21. Januar 1999 zur Satzung von TV2

-

Verordnung Nr. 38 vom 21. Januar 1999 zur Satzung von DR
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